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Einwohneranfrage 

Herr U. 
99817 Eisenach 

 

Betreff 

 

Einwohneranfrage - Silvesterfeuerwerk in Eisenach 
 

 

I. Sachverhalt 
 
In den sozialen Medien wurde bereits am 29.12.2022 über das Feuerwerk in Eisenach diskutiert, 
Einige Bürger fühlten sich bereits ab 29.12.2021 durch gezündete Böller, Raketen etc. belästigt. Es 
wurde auch über ein eventuelles Verbot von Silvesterfeuerwerk in Eisenach diskutiert. In einigen 
Thüringer Städten existiert bereits ein Feuerwerksverbot. Andere Thüringer Städte zum Beispiel 
Mühlhausen und Hildburghausen denken über ein Feuerwerksverbot in der Innenstadt nach. 
Weiterhin sind ihnen auch die Ereignisse der Silvesternacht und der Übergriff auf Polizisten und 
Rettungskräfte aus den Medien bekannt. Außerdem gab es Anregungen von Bürgern, ein zentrales 
Feuerwerk in Eisenach durch Fachpersonal /Fachfirmen durchzuführen.  
 
 
II. Fragestellung 
 
1. Wie steht die Stadtverwaltung dazu, Feuerwerk am Silvesterabend in der Eisenacher Innenstadt 

zu untersagen. Mit einem Verbot könnte man potentielle Beschädigungen durch Brände an 
historischen Gebäuden verhindern. Auch die Feuerwehr würde ein Verbot von Feuerwerk in der 
historischen Innenstadt begrüßen. 

2. Besteht die Möglichkeit ein zentrales Feuerwerk in Eisenach zum Beispiel an der Spicke 
auszurichten? Ifta im Wartburgkreis ist ein schönes Beispiel. Hier findet ein zentrales Feuerwerk 
statt. Finanziert wird das Feuerwerk von Vereinen und Bürgern. 

3. Grundsätzlich ist es nicht erlaubt bereits ab 29.12. Feuerwerkskörper ,Raketen usw. zu zünden. 
Hier wurde auch die Frage in den sozialen Medien gestellt, ob die Stadt/Polizei/Ordnungsamt 
eventuelle Verstöße kontrolliert.  
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